
 

 
Berufsverband Deutscher Nervenärzte e.V. 

  Die Satzung des BVDN 
 

§ 1 Name und Sitz 

Der Name lautet 

"Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN), Bundesverband der Fachärzte für Nervenheilkunde, Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie" 
Sein Sitz ist in am Sitz der Geschäftsstelle eingetragen und führt den Zusatz "eingetragener Verein". 

  

§ 2 Zweck 

1. Zweck des Berufsverbandes ist die Vertretung und Wahrung der Interessen der in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässigen Ärzte für Nervenheilkunde, Ärzte für Neurologie, Ärzte für Psychiatrie (und 
Psychotherapie) durch ihren freiwilligen Zusammenschluß. Sein Ziel ist die am Patientenwohl orientierte 
Vertretung der obengenannten Ärzte gegenüber Standesorganisationen, staatlichen Organen, 
wissenschaftlichen Gesellschaften, Kassenärztlichen Vereinigungen, Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung, Krankenkassen und ihren Verbänden, anderen gesellschaftlich relevanten 
Gruppierungen wie z.B. Patienten- und Angehörigenvertretungen und der Öffentlichkeit sowie die 
Zusammenarbeit mit ihnen.  

2. Der Berufsverband dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken im Sinne der jeweils gültigen 
Abgabenordnung.  

3. Die wirtschaftliche Vertretung des Berufsverbandes beschränkt sich auf die allgemeine mittelbare 
Förderung wirtschaftlicher Belange unter Ausschluß eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes.  

4. Sämtliche Mittel und Aktivitäten des Berufsverbandes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
eingesetzt werden (§2 Abs. 1).  

5. Der Berufsverband unterstützt als Bundesverband der Fachärzte für Nervenheilkunde, Neurologie und 
Psychiatrie und Psychotherapie die jeweiligen Landesverbände auf deren Wunsch bei der Erfüllung ihrer 
satzungsgemäßen Aufgaben und kann für sie organisatorische Leistungen (z. B. Verwaltung der 
Mitgliederkartei, Einzug des Beitrages) übernehmen. Der Berufsverband kann für administrative 
Aufgaben eine Geschäftsstelle zu seiner Entlastung einrichten. 
   
Die Geschäftsstelle ist dem Vorstand unterstellt.  

§ 3 Signet 

Der Berufsverband führt das nachfolgend abgebildete Signet: 

 

 

  

 

 

 



 

§ 4 Mitgliedschaft 

Der Berufsverband hat 

1. ordentliche Mitglieder  
2. außerordentliche Mitglieder  
3. Ehrenmitglieder  
4. Fördermitglieder 

  

1. Alle ordentlichen Mitglieder der Landesverbände sind ordentliche Mitglieder des Bundesverbandes. 
Ordentliches Mitglied kann jeder Facharzt für Nervenheilkunde, Neurologie, Psychiatrie und 
Psychotherapie durch Beitrittserklärung gegenüber seinem zuständigen Landesverband gemäß dessen 
Satzung werden. 
Ordentliche Mitglieder, die nicht Mitglied eines Landesverbandes sind, können auch direkt Mitglied des 
BVDN sein. Sie werden dann dem Landesverband ihres Arbeitsortes zugeordnet. 
Ordentliche Mitglieder sind wahlberechtigt und wählbar 

2. Alle außerordentlichen Mitglieder der Landesverbände sind außerordentliche Mitglieder des 
Bundesverbandes. Ärzte in Weiterbildung zum Nervenarzt, Neurologen oder Psychiater sind 
außerordentliche Mitglieder. 
Außerordentliche Mitglieder sind nicht wahlberechtigt, aber wählbar. 

3. Ehrenmitglied kann jede natürliche Person, die sich um die Belange des Berufsverbandes verdient 
gemacht hat, auf Antrag eines ordentlichen Mitgliedes werden. Ehrenmitglieder sind nicht 
wahlberechtigt, aber wählbar. 
Über die Ehrenmitgliedschaft entscheidet der Vorstand.  

4. Die Aufnahme eines ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedes erfolgt über den zuständigen 
Landesverband durch schriftliche Beitrittserklärung.  

5. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod oder Austritt. Die Austrittserklärung muß schriftlich gegenüber dem 
zuständigen Landesverband erfolgen. 
Ehrenmitglieder des Bundesverbandes erklären den Austritt gegenüber dem Bundesverband. 
Ausscheidende Mitglieder haben kein Anrecht auf Vermögen des Verbandes.  

6. Fachärzte verwandter Fachrichtungen z.B. Neurochirurgie, psychotherapeutische Medizin, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie können ordentliche Mitglieder gemäß der Satzung des zuständigen Landesverbandes 
werden.  

7. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme der Fördermitglieder. Diese sind nicht wahlberechtigt und 
nicht wählbar. Fördermitglieder können natürliche oder juristische Personen sein. 

  

§ 5 Organe 

Der Berufsverband (Bundesverband) hat folgende Organe: 

1. Vorstand  
2. Ländervertretung  
3. Mitgliederversammlung  

 

§ 6 Vorstand 

1. Den Vorstand bilden 
der Vorsitzende, 
der stellvertretende Vorsitzende, 
der Schriftführer, 
der Kassenwart und 
bis zu vier Beisitzer.  

2. Die Vorstandsmitglieder werden von der Ländervertretung gewählt. Offene Wahl ist möglich, geheime 
Wahl erfolgt auf Antrag. Gewählt ist nur, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 



Stimmberechtigten auf sich vereint. Beim Ausscheiden des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters 
erfolgt Neuwahl in der darauffolgenden Ländervertretung. Die Einladung zu dieser Ländervertretung 
muß spätestens vier Wochen vor dem Versammlungstermin schriftlich erfolgen. Sind Vorsitzender und 
stellvertretender Vorsitzender ausgeschieden, wählt der Restvorstand einen kommissarischen 
Vorsitzenden.  

3. Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt vier Jahre. Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist möglich.  
4. Der Vorstand kann von der Ländervertretung abberufen werden, wenn dies aus schwerwiegenden 

Gründen erforderlich wird. Hierzu muß von mindestens 20 Prozent aller Länderdelegierten die 
Abberufung (Abwahl) des Vorstandes unter Nennung von Gründen als Tagesordnungspunkt für die 
nächste Länderdelegiertenversammlung schriftlich mindestens vier Wochen vor dieser 
Länderdelegiertenversammlung gefordert werden. Die so gewünschte Abberufung des Vorstandes ist 
als erster Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung zu setzen. Für eine Abberufung des Vorstandes 
ist eine Mehrheit von 3/4 der anwesendenden Delegierten erforderlich. Die Abstimmung über eine 
Abberufung ist in jedem Falle geheim durchzuführen. Nach dem gleichen Verfahren ist auch die 
Abberufung eines einzelnen Vorstandsmitgliedes möglich. 

5. Die Neuwahl des abberufenen Vorstandes oder des abberufenen Vorstandsmitgliedes erfolgt in der 
gleichen Länderdelegiertenversammlung unmittelbar nach der erfolgten Abberufung. 

6. Ein abberufener Vorstand oder ein abberufenes Vorstandsmitglied bleibt solange im Amt, bis eine 
Neuwahl stattgefunden hat. 

 

§ 7 Aufgaben des Vorstandes 

1. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins gemäß § 2 dieser Satzung. 
Er gibt sich, der Ländervertretung und der Mitgliederversammlung eine Geschäftsordnung. 

2. Der Vorstand beruft die Ländervertretung und Mitgliederversammlung ein.  
3. Er kann Sachverständige, Ausschüsse und Arbeitskreise berufen.  
4. Er bestellt einen Geschäftsführer gemäß § 9, Absatz 9  
5. Er bestimmt die Beitragsordnung für Fördermitglieder 
6. Er nimmt Ehrungen und Preisverleihungen vor 
7. Der Vorstand schlägt der Versammlung der Länderdelegierten eine Beitragsordnung vor. 

  

§ 8 Ländervertretung 

1. Die Mitglieder eines Landesverbandes werden durch Delegierte vertreten. 
In die Ländervertretung entsendet jeder Landesverband mit bis zu 100 Mitgliedern einen Delegierten, auf 
je angefangene weitere 100 Mitglieder kommt ein weiterer Delegierter.  

2. Die Delegierten werden gemäß der bestehenden Wahlordnung in jedem Landesverband gewählt.  
3. Eine ordentliche Ländervertretung findet in der Regel zweimal im Jahr statt. Sie wird vom Vorstand 

einberufen. Die Einladungsfrist beträgt mindestens vier Wochen. Die Einladung erfolgt in geeigneter 
Weise schriftlich auf postalischem oder elektronischem Wege unter Angabe der Tagesordnung. Sie 
richtet sich an die Vorsitzenden der Landesverbände..  

4. Die Geschäftsordnung ist für die Ländervertretung verbindlich.  
5. Eine außerordentliche Ländervertretung kann entweder auf Beschluß des Vorstandes oder auf Antrag 

von mehr als einem Drittel der Delegierten einberufen werden.  
6. Stimmberechtigt sind die Delegierten. Ein Delegierter kann maximal einen Delegierten seines 

Landesverbandes vertreten. Die Vertretungsbefugnis ist vor dem Eintritt in die Tagesordnung dem 
Vorstand anzuzeigen. 

7. Die Ländervertretung ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmen anwesend ist. 
Beschlüsse sind getroffen, wenn eine einfache Mehrheit vorliegt.  

8. Vorstandsmitglieder sind rede-, antragsberechtigt und stimmberechtigt.  
9. Ist die Beschlußfähigkeit nicht gegeben, kann der Vorstand innerhalb von einer halben Stunde eine 

außerordentliche Ländervertretung einberufen, die dann beschlußfähig ist.  

 

 

 



 

§ 9 Aufgaben der Ländervertretung 

Die Ländervertretung hat folgende Aufgaben: 

1. Wahl der Vorstandsmitglieder auf Antrag in getrennten, und/oder geheimen Wahlgängen. Liegt nur ein 
Wahlvorschlag vor, ist geheime Wahl nur auf Antrag erforderlich.  

2. Entgegennahme und Beratung des Jahresberichtes des Vorstandes.  
3. Entgegennahme und Beratung der Berichte der Landesverbände.  
4. Abstimmung über den Finanzbericht des Kassenwarts und die Berichte der Kassenprüfer.  
5. Wahl der zwei Kassenprüfer für das folgende Geschäftsjahr.  
6. Entlastung des Vorstandes.  
7. Beratung und Beschlußfassung über den Haushaltsvoranschlag.  
8. Beschlußfassung über die Reisekostenordnungen.  
9. Beschlußfassung über die Notwendigkeit der Bestellung eines Geschäftsführers.  
10. Beschlußfassung über die Beitragsordnung des Bundesverbandes  
11. Beschlußfassung über die Aufwandsentschädigungsordnung des Bundesverbandes  
12. Einsetzung von Ausschüssen und Wahl ihrer Mitglieder  
13. Planung von Fortbildungsveranstaltungen.  
14. Beschlußfassung über Satzungsänderungen. Satzungsänderung erfolgt mit einfacher Mehrheit aller 

Stimmen der Ländervertretung. Der Entwurf einer vorgesehenen Satzungsänderung ist zusammen mit 
der Einladung zur Ländervertreterversammlung zu versenden. Eine vorgesehene Satzungsänderung ist 
als eigener Tagesordnungspunkt auszuweisen. 

  

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. An der Mitgliederversammlung nehmen können alle Mitglieder teilnehmen.  
2. Sie wird mindestens alle zwei Jahre vom Vorstand einberufen. Die Einladungsfrist beträgt mindestens 

zwei Monate. Die Veröffentlichung der Einladung kann über das Verbandsorgan erfolgen.  

  

§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

1. Diskussion und Beschlußfassung über berufspolitische Leitlinien.  
2. Aussprache zwischen den Mitgliedern und anderen Verbandsorganen über wirtschaftliche, 

standespolitische und wissenschaftliche Fragen.  
3. Beratung über Satzungsänderungen.  
4. Beschlußfassung über Auflösung des Vereins.  

  

§ 12 Gliederung des Berufsverbandes (Bundesverband) 

1. Der Berufsverband (Bundesverband) ist untergliedert in Landesverbände und Landesgruppen in den 
einzelnen Bundesländern, entsprechend den gewachsenen Verbandsstrukturen.  

2. Ein Zusammenschluß benachbarter Landesverbände und Landesgruppen ist durch Mehrheitsbeschluß 
ihrer Mitgliederversammlung möglich.  

3. Jeder Landesverband und jede Landesgruppe kann seine/ihre vereinsrechtliche Form selbst bestimmen. 
Die Geschäftsordnung und die Satzung des Bundesverbandes gelten analog, soweit keine eigenen 
vereinsrechtlichen Regelungen bestehen.  

  

 

 



 

§ 13 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist Kalenderjahr. 

§ 14 Vertretung 

Der Berufsverband wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter 
vertreten. 

  

§ 15 Auflösung 

Die Auflösung des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte (BVDN) kann nur durch Beschluß von ¾ seiner 
Mitglieder erfolgen. Schriftliche Abstimmung ist zulässig. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

  

§ 16 Übertragung des Vermögens 

Im Falle der Auflösung darf das vorhandene Vermögen nur an eine andere steuerbegünstigte Vereinigung 
weitergegeben werden zur Fortführung der Vereinszwecke. 

  

§ 17 Inkrafttreten und Übergangsvorschriften 

Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung des 
Berufsverbandes außer Kraft. 

Die Mitglieder der Landesverbände sind damit auch Mitglieder des Bundesverbandes.  
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